


Satzung  
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung  

von im Zweckverband Sport und Erholung Grafenau  
ehrenamtlich tätigen Personen 

 
 
Der Zweckverband Sport und Erholung Grafenau erlässt auf Grund des Art. 30 Abs. 
2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit, Art. 20a der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und § 14 der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Sport und Erholung Grafenau folgende 
 
 

Satzung: 
 

 
§ 1 

 
(1) In § 1 Abs. 1 werden die Beträge 416,70 € und 64,32 € durch 400,00 € und 

150,00 € ersetzt. 
 
(2) In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird der Betrag von 20,00 € durch 25,00 € ersetzt. 
 
 

§ 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 10. Juli 2008 in Kraft. 
 
 
Grafenau, den 11. Juli 2008  
 
ZWECKVERBAND SPORT UND 
ERHOLUNG GRAFENAU 
 
 
 
P e t e r 
1. Verbandsvorsitzender 
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